
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/9/21 1Ob695/83,
4Ob91/17m

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1983

Norm

ABGB §1425 VIII

AußStrG §16 BIII2d

Rechtssatz

Die Ansicht, die Zinsen könnten im Erlagsverfahren nur in gleicher Weise wie der Erlag selbst ausgefolgt werden, ist

nicht offenbar gesetzwidrig.

Entscheidungstexte

1 Ob 695/83

Entscheidungstext OGH 21.09.1983 1 Ob 695/83

4 Ob 91/17m

Entscheidungstext OGH 13.06.2017 4 Ob 91/17m

Auch; Beisatz: Die während der fruchtbringenden Anlegung des vom Enteigner hinterlegten

Entschädigungsbetrags aufgelaufenen Zinsen gebühren dem Enteigneten und sind gemeinsam mit der

Entschädigung auszufolgen. (T1); Veröff: SZ 2017/68
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